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Wesentliche Änderungen eines
öffentlichen Auftrags während
der Vertragslaufzeit erfordern ein
neues Vergabeverfahren. Doch
das Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen erlaubt Aus-
nahmen in sechs Situationen. Die
wichtigste: wenn die Änderung
gewisse Bagatellgrenzen nicht
übersteigt.

NÜRNBERG. Der Auftragswert kann
bis zu einer bestimmtenHöhe gering-
fügig geändert werden, ohne dass öf-
fentliche Auftraggeber erneut aus-
schreiben müssen. Das erlaubt Para-
graf 132 Absatz 3 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB). Diese Geringfügigkeitsgren-
zen sollen die Rechtssicherheit ge-
währleisten, aber ihre Einhaltung al-
lein reicht nicht für eine zulässige Ba-
gatelländerung aus.

Zwei Grenzen müssen beachtet
werden, um nicht ausschreiben zu
müssen. Erstens darf die Wertände-
rung nicht höher sein als der jeweili-
ge EU-Schwellenwert, derzeit also
221 000 Euro für Liefer- und Dienst-
leistungen sowie 5,538MillionenEuro
für Bauleistungen. Zweitens darf die
Änderung bei Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen maximal zehn Pro-
zent und bei Bauaufträgen höchs-
tens 15 Prozent des ursprünglichen
Auftragswerts betragen.

Nur der Wert der Änderung zählt
für die Wertberechnung

Konzessionsverträge haben einheit-
lich eine Obergrenze von zehn Pro-
zent (Paragraf 154 Nummer 3 Buch-
stabe b GWB), während für soziale
und andere spezielle Dienstleistungs-
aufträge die Grenze doppelt so hoch,

bei 20 Prozent, liegt (Paragraf 130 Ab-
satz 2 GWB).

Für die Wertberechnung nach
Paragraf 3 der Vergabeverordnung
zählt nur der Wert der Änderung
selbst, nicht die Gesamtsumme aus
ursprünglichem Auftragswert plus
der Erhöhung durch die Änderung.
Wenn der Auftrag eine Preissteige-

rungsklausel enthält, gilt der höhere,
angepasste Preis als Referenzwert
(Paragraf 132, Absatz 4, GWB). Bei
mehreren Änderungen müssen die
Werte aller Änderungen zusammen-
gerechnet werden. Die Änderungen
bleiben vergaberechtsfrei, solange
dieser Gesamtwert die Bagatellgren-
zen nicht überschreitet (Absatz 3, Satz

2). Nur die letzte Änderung, die eine
der Geringfügigkeitsgrenzen über-
schreitet, muss ausgeschrieben wer-
den.Die vorherigenÄnderungenblei-
ben zulässig.

Wenn eine oder beide Bagatell-
grenzen nicht eingehalten werden, ist
zwar eine De-minimis-Änderung oh-
neAusschreibungnichtmöglich. (Der

Begriff „de minimis“ beschreibt eine
Schwelle, unterhalb der bestimmte
Rechtsvorschriften nicht gelten.) Dies
bedeutet aber nicht automatisch, dass
die Vertragsänderung ausgeschrie-
ben werden muss. Wenn eine der an-
deren fünf Fallgruppen zutrifft, kann
der Auftrag auch ohne ein erneutes
Vergabeverfahren geändert werden.

Gesamtcharakter des Auftrags
muss unverändert bleiben

Damit eine De-minimis-Änderung
möglich ist, muss zudem der Gesamt-
charakter des Auftrags unverändert
bleiben. Ob eine Bagatelländerung
den ursprünglichen Auftrag tatsäch-
lich so stark beeinflussen kann, mag
fragwürdig erscheinen (siehe Infokas-
ten). Trotzdem schreibt das Gesetz
diese Prüfung vor.

Laut den Erwägungsgründen der
EU-Vergaberichtlinie ändert sich der
Wesenskern des gesamten Auftrags,
wenn etwa die zu beschaffenden Bau-
leistungen, Lieferungen oder Dienst-
leistungen durch andersartige Leis-
tungen ersetzt werden oderwenn sich
die Art der Beschaffung grundlegend
ändert. Wenn beide Bagatellgrenzen
eingehalten werden und der Charak-
ter des Vertrags unverändert bleibt,
ist es nicht notwendig, zu prüfen, ob
die Änderung gemäß Absatz 1 als we-
sentlich gilt. Selbst wenn dies der Fall
wäre, bleibt die Änderung nach Ab-
satz 3 weiterhin von der Ausschrei-
bungspflicht befreit.

Verzichtet der öffentliche Auftrag-
geber jedoch auf eine erforderliche
Neuausschreibung gemäß Paragraf
132 GWB, liegt eine sogenannte De-
facto-Vergabe vor, deren ursprüngli-
che Unwirksamkeit in einem Nach-
prüfungsverfahren festgestellt wer-
den kann. Unabhängig davon hat der
öffentliche Auftraggeber in einem sol-
chen Fall auch das Recht, den Ver-
trag zu kündigen (Paragraf 133 Ab-
satz 1 Nummer 1 GWB).

Bauaufträge müssen bei Änderungen nicht neu ausgeschrieben werden, wenn diese nicht mehr als 15 Prozent des ursprünglichen Auf-
tragswertes umfassen. FOTO: IMAGO/THOMAS GÖDDE
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Was erlaubt
ist, um nicht neu
ausschreiben zu
müssen

Expertenbeitrag:
Auftragsänderungen

Schlaitdorf ebnet denWeg
für neues Feuerwehrauto
Beschaffung für das Fahrzeug soll starten, wenn die Förderzusage vorliegt

SCHLAITDORF. Im Juni hat der Ge-
meinderat in Schlaitdorf (Landkreis
Esslingen) den Willen zur Beschaf-
fung eines neuen Feuerwehrfahr-
zeugs bekräftigt. Der Gemeinderat
will die Ausschreibung für ein neues
Feuerwehrfahrzeug beschließen, so-
bald der positive Zuschussbescheid
zugestellt wurde.

Die Ausschreibung könne laut
Protokoll aus verfahrensrechtlichen
Gründen erst dann erfolgen,wenn ein
positiver Zuschussbescheid vorliege.
Die Verwaltung habe bereits „form-
und fristgerecht den Antrag auf Zu-
schuss zur Ersatzbeschaffung des ak-
tuellen Löschfahrzeuges gestellt“,
heißt es im Protokoll der Gemeinde-
ratssitzung.

Die Chancen für eine Zusage sei-
tens des Landes stehen gut. „Seit dem
Jahr 2020 können alle beantragten
förderfähigen Zuwendungsanträge
im Feuerwehrwesen tatsächlich ge-
fördert werden“, hatte Innenminister
Thomas Strobl (CDU) kürzlich be-
tont, als sein Ministerium bekanntge-
geben hatte, wie viel Mittel in die-
sem Jahr zur Verfügung stehen. Sein
Haus ist auch für den Brand- und Ka-

tastrophenschutz im Südwesten zu-
ständig.

Mit dem Rücklauf des Bescheids
rechnet die zuständige Stelle im
Landratsamt noch in diesem Som-
mer. Der nächste Schritt für eine An-
schaffung in dieser Größe sei eine
europaweite Ausschreibung über die
üblichen Portale, heißt es in demPro-
tokoll der Gemeinderatssitzung. Ein
externer Berater soll dafür das Leis-
tungsverzeichnis erstellen. Konkret
geht es um ein Löschgruppenfahr-

zeug 20 (LF 20). Das gilt als Standard-
fahrzeug in vielen Feuerwehren. Es
bietet Platz für eine Löschgruppe mit
neun Personen und kann 2000 Liter
Löschwasser transportieren

Nach Rücklauf der eingegange-
nen Angebote soll durch das Beschaf-
fungsgremium zusammen mit dem
Berater eine standardisierte Bewer-
tung der Angebote durchgeführt und
dem Gemeinderat im Rahmen einer
Gemeinderatssitzung präsentiert
werden. (leja)

Seit 2020 hat das Innenministerium nach eigenen Angaben alle förderfähigen Zuwen-
dungsanträge für Feuerwehrausrüstung bewilligt. FOTO: IMAGO/IMAGEBROKER/LILLY

Vergabekammer
bremst Karlsruhe
Kein neuer Vertrag mit aktuellem Entsorger

KARLSRUHE. Nach erneuter Rüge
eines Mitbewerbers hat die Vergabe-
kammer Karlsruhe über die Entsor-
gungsvereinbarung der Stadtmit dem
Entsorger Knettenbrech und Gurdu-
lic entschieden. Danach kann die
Stadt die Firma nicht, wie ursprüng-
lich von Verwaltung und Gemeinde-
rat angestrebt, mit einer Erweiterung
der Vollserviceleistung beauftragen.
In einerMitteilung zeigt sich die Stadt
offen dafür, Rechtsmittel beim Ober-
landesgericht einzulegen.

Knettenbrech und Gurdulic über-
nimmt seit Januar 2024 die Abho-
lungderWertstoffbehälter.NebenBe-
schwerden zum Leerungsservice des
Unternehmens gibt es zwischen der
Stadt und dem Unternehmen Mei-
nungsverschiedenheiten über den
Umfang der Leistungen. Daher wur-
den Nachverhandlungen nötig, um
den Bürgern die gewohnte Abholung
zu ermöglichen. So wurde in Ver-
handlungen mit Knettenbrech und
Gurdulic der Vollservice präzisiert.
Der Gemeinderat hatte beschlossen,
das entsprechende Angebot über die
präzisierten Vollserviceleistungen für
ein Entgelt in Höhe von 870 000 Euro

netto pro Jahr bis zum 31. Dezember
2026 anzunehmen.

Ein Mitbewerber im Ausschrei-
bungsverfahren stellte einen Nach-
prüfungsantrag bei der Vergabekam-
mer. Diese verpflichtete die Stadt bei
fortbestehenderVergabeabsicht, über
die Wahl der Verfahrensart neu zu
entscheiden und die Entscheidung
sorgfältig zu begründen.

Die Stadt Karlsruhe führte dem-
entsprechend gemäß diesen Vorga-
ben ein Verfahren durch. Ein Mitbe-
werber hatte daraufhin am 6. Juli die-
se Durchführung eines Verhand-
lungsverfahrens ohne Teilnahme-
wettbewerb erneut als rechtswidrig
gerügt undnachRückweisungderRü-
ge durch die Stadt Karlsruhe ein wei-
teres Nachprüfungsverfahren er-
wirkt. Die Vergabekammer beim Re-
gierungspräsidium gab dem Mitbe-
werber recht und untersagte der Stadt
nun den Vertragsschluss. (leja)

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen der Stadt Karls-
ruhe zum Rechtsstreit unter:
https://kurzlinks.de/KA-Tonne

EU-Kommission:
210 Millionen Euro
für Cybersicherheit
BRÜSSEL. Die EU-Kommission will
die Cybersicherheit und die digitalen
Fähigkeiten in der EU stärken. Dazu
hat die Behörde im Rahmen des Pro-
gramms „Digitales Europa“ ein Bün-
del an Ausschreibungen im Wert von
über 210 Millionen Euro veröffent-
licht. Im Bereich der Cybersicherheit
werden etwa 35 Millionen Euro für
Projekte zum Schutz großer Indus-
trieanlagen und kritischer Infrastruk-
turen bereitgestellt. Weitere 12,8 Mil-
lionen Eurowerden investiert, umna-
tionale und grenzüberschreitende
Cybersicherheitsoperationszentren
fortzusetzen.

55 Millionen Euro werden in di-
gitale Kompetenzen investiert, um
Hochschulbildungsprogramme in
Schlüsselbereichen der digitalen
Technologien zu konzipieren. (sta)

Kurz notiert

EU macht neue Vorgaben zur
nachhaltigen Beschaffung

BRÜSSEL. Seit dem 18. Juli ist die
europäische Ökodesign-Verordnung
in Kraft. Sie setzt neue Regeln für
nachhaltige Produkte. Dabei sind
künftig Mindestanforderungen bei
der umweltorientierten Vergabe öf-
fentlicher Aufträge zu berücksichti-
gen. Dies hat Auswirkungen auf Zu-
schlagskriterien, Bedingungen für die
Auftragsausführung und Zielvorga-
ben wie den Recycling-Anteil von
Produkten. Die Kommission kann
auch verbindliche Mindestzuschlags-
kriterien für die Vergabe festlegen
und diesen Kriterien eine bestimmte
Gewichtung zwischen 15 und 30 Pro-
zent zuweisen. Mehr dazu unter:
https://kurzlinks.de/Oekodesign

MEHR ZUM THEMA
Die EU-Kommission informiert unter:
https://kurzlinks.de/EU-Gelder

Vergabekammer bremst

Die Vergabekammer Südbayern (3. Mai
2021, Aktenzeichen 3194.Z 3-3_01-21-
26) entschied: „Bei der Erbringung von
Bauleistungen ist die konkrete Bau-
stelle, auf welcher die Leistung zu er-
bringen ist, schon aufgrund des kom-
plexen Zusammenspiels von Baulei-
tung, verschiedenen Gewerken und
verschiedenen Unternehmern be-
stimmend für den Gesamtcharakter
des Auftrags und kann damit in der
Regel nicht über eine Auftragsände-
rung nach Paragraf 132 Absatz 3 Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) verändert werden.“
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